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 Veröffentlicht am 08.11.1989

Norm

ASGG §63 Abs2

Rechtssatz

Hebt das Berufungsgericht das Urteil der ersten Instanz deshalb auf, weil es noch im erheblichen Umfange

ergänzungsbedürftig ist und daher der Umfang des Prozeßsto6es und die Erweiterungen des Verfahrens noch gar

nicht abzusehen sind, hat das Erstgericht im fortgesetzten Verfahren auch über die im Berufungsverfahren

vorgebrachten Neuerungen zu verhandeln und zu entscheiden.
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